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Neues aus der Rechtsberatung

Spendenbindung –
Zuwendungen mit
bestimmtem Zweck
„ M it 5 0  Euro k önnen w ir  e inem Kind  einen M ona t la ng den Schulbesuch f ina nz ieren. “ ,  „ 1 0 0  Euro

bew irk en,  da ss 1 0 0  qm La nd in e ine N a turschutz f lä che umgew a ndelt w erden und W i ld tieren einen

sicheren Pla tz  b ieten. “  – Solche oder  ä hnliche Aussa gen nutz en spendensa mmelnde O rga nisa tionen

nicht selten in ihren M a i l ings oder  a uf  ihrer  W ebsi te ,  w enn sie  M enschen für  d ie  Unterstütz ung

ihrer  A nliegen w erben w ollen.  M it e iner  A r t „ Ca feter ia - System“  w erden da bei  a ttra k tive Förder -

ma ßna hmen mit bestimmten Beträ gen verbunden.  Der  potenz iel le  Spender  w ird  durch d ie Beprei -

sung motivier t,  seine G a beentscheidung er le ichter t.  Da bei  ist d ie  O rga nisa tion selbst a n einer

Z w eck bindung der  Z uw endungen ga r  nicht interessier t,  denn d ie Umsetz ung ist a rbei tsa ufw endig

und mitunter  schw er  z u gew ä hr le isten.  Vor  d iesem H intergr und stel lt sich d ie Fra ge na ch den 

A usw irk ungen solcher  M a rk etingbotscha ften für  d ie  M itte lver w endung.

G rundsätzlich g ilt, dass die W illens-

erklärung des Spenders zu seiner Schen-

kung so  auszulegen ist, wie ein objektiver

Dritter sie in der Situation des Empfängers

verstehen würde. Ausgelegt wird also  nach

dem o bjektiven Empfängerho rizo nt (vg l.

§ §  133 , 157  BG B). Dabei spielt die Spen-

dermotivation eine Rolle. Und diese wie-

derum ergibt sich regelmäßig aus der Formu-

lierung eines Spendenaufrufs.

Zweckbindung

Spenden sind freiwillige und unentgelt-

liche Ausgaben zur Fö rderung steuerbe-

günstigter Zwecke. Daran fehlt es, wenn mit

ihnen eine G egenleistung verbunden wird.

Bei einer zweckgebundenen Spende ver-

knüpft zwar der Spender seine Zuwendung

mit der Auflage, diese ausschließlich für ei-

nen bestimmten Zweck oder ein bestimmtes

Pro jekt zu verwenden. Eine so lche Bindung

ist jedoch im steuerlichen Sinne nicht als

G egenleistung zu verstehen und daher un-

schädlich. G emeinnützigkeitsrechtlich muss

die begünstigte O rganisation die Mittel le-

diglich unmittelbar und ausschließlich so  -

wie regelmäßig zeitnah für ihre satzungs-

mäßigen Zwecke verwenden. Sie darf auch

dann Spendenquittungen ausstellen, wenn

sie die Mittel anders ausgibt als vom Spen-

der gewünscht. 

Allerdings würde sie durch eine Zweck-

bindung zivilrechtlich eingeschränkt, denn

sie hat sich durch die Entgegennahme der

für einen bestimmten Zweck gegebenen

Spende schenkungsvertraglich gebunden,

diese auch entsprechend zu verwenden.

Tut sie das nicht, hat der Zuwendungsgeber

einen Anspruch auf Rückzahlung. Dieser

Vorgang hätte dann wieder steuerliche Fo l-

gen: Wenn bereits eine Zuwendungsbestä-

tigung ausgestellt wurde, ist das zuständi-

ge Finanzamt zu unterrichten, um eine

Spendenhaftung der O rganisation auszu-

schließen. So llte der Spender den Sonder-
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ausgabenabzug für die Spende in der Steu-

ererklärung  bereits geltend gemacht

haben, hätte die Rückzahlung ggf. eine Be-

richtigung der Steuerfestsetzung zur Fo lge.

Nur selten werden Spender von ihrem

Rückforderungsrecht tatsächlich G ebrauch

machen. Insbesondere bei kleineren Spen-

den wird kaum eine so  umfassende Trans-

parenz über den konkreten Einsatz der ein-

zelnen Zuwendungen gegeben bzw. sinn-

vo llerweise realisierbar sein. Bei größeren

Spendenbeträgen mit individuell ausge-

handelter Zweckauflage und Förderern mit

enger Bindung zur O rganisation kann es

jedoch durchaus Streit um die zweckent-

sprechende Verwendung von Spenden ge-

ben. Dann müsste geklärt werden, wie kon-

kret eine Zweckbindung war und ob eine

abweichende Verwendung wirklich einen

Rückforderungsanspruch begründet. In be-

stimmten Ko nstellatio nen sind allerdings

so gar strafrechtliche Ko nsequenzen (Un-

treue, Betrug) denkbar. Um von vornherein

den Überblick zu bewahren und keinen

Verstoß gegen die Zweckbindung zu bege-

hen, so llten zweckgebundene Spenden im

Rechnungswesen entsprechend erfasst wer-

den: Einnahmen und Ausgaben müssen

hier konten- und buchungsmäßig getrennt

geführt werden. 

Entwicklungsoffenheit

Trotz des zunehmenden Wettbewerbs

im Spendenmarkt kommt es immer wieder

– vor allem bei akuten Katastrophen mit

weitreichenden humanitären Fo lgen – vor,

dass eingeworbene Spenden den tatsäch-

lichen Förderbedarf eines Pro jekts überstei-

gen. Denkbar ist auch, dass Spender von

sich aus ihre Zuwendungen mit bestimmten

Zwecken verbinden, für die aktuell jedoch

keine Nachfrage bzw. Möglichkeit sinnvo l-

ler zeitnaher Verwendung  besteht. Hier

so llte im Zweifelsfall rechtzeitig  mit ihnen

Rücksprache gehalten und eine eventuelle

Umwidmung  der Zuwendung  abgeklärt

und ggf. schriftlich festgehalten werden. 

Durch eine entsprechende Klarstellung

im Mailing können so lche Situationen von

vornherein vermieden werden:

„W ir freuen uns über jede Spende.

Sollten Sie Ihre Zuwendung einem bestimm-

ten Zweck widmen, bemühen wir uns,

diese entsprechend zu verwenden. So llte

dies nicht mehr möglich oder erfo rderlich

sein, kommt Ihre Spende anderen satzungs-

mäßigen Zwecken [der O rganisation] 

zugute. Für Ihr Verständnis bedanken wir

uns herzlich.“

„So llten die Spendeneinnahmen die

Höhe der für das gewählte Pro jekt ausge-

wiesenen Mittel übersteigen, so  bitten wir

Sie um Verständnis, wenn wir diese Gelder

auch für andere [dringliche] Pro jekte ein-

setzen.“

„So llten mehr Spenden eingehen, als

für die beschriebenen Maßnahmen benö -

tigt werden, kommen diese anderen Maß-

nahmen [der O rganisation] zugute.“

Zweckempfehlung

Werden in einem Spendenaufruf zwar

konkrete Maßnahmen benannt, diese je-

doch o ffensichtlich nur als mögliche Bei-

spiele für eine Verwendung dargestellt, so

wird man nicht von einer zwingenden Bin-

dung der Spende an den Zweck auszuge-

hen haben. Es ist nicht anzunehmen, dass

Spender tatsächlich erwarten, ihre Zuwen-

dungen würden ausschließlich für die be-

schriebenen Maßnahmen verwendet. Die

Zuwendungen könnte man als „ zweckemp-

fohlene Spenden“  bezeichnen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden,

bietet es sich auch hier zur Sicherheit an,

mit dem Spendenaufruf einen klarstellenden

Hinweis zu verö ffentlichen, der etwa wie

fo lgt lauten könnte: 

„Die hier beschriebenen Maßnahmen

stellen mögliche Beispiele dar, wie Ihre

Spende durch uns verwendet werden kann,

um [hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen].“
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lich entscheidenden Pflege des persönlichen Kontakts zu erreichen.“
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Ist der Satzungszweck der O rganisation

(sehr) weit gefasst, könnte die Formulierung

allgemeiner heißen:

„Die hier beschriebenen Maßnahmen

stellen mögliche Beispiele dar, wie Ihre

Spende durch uns verwendet werden kann,

um die satzungsmäßigen, steuerbegünstig-

ten Zwecke [der O rganisation] zu verwirk-

lichen.“

Letztlich ist es nicht nur aus Gründen der

Compliance, sondern angesichts der Verant-

wortung der O rganisation gegenüber ihren

Spendern unumgänglich, stets und unaufge-

fordert o ffen und ehrlich zu kommunizieren

– das gilt im Besonderen für den Umgang

mit Spendengeldern. Diesen Anspruch so llte

jede spendensammelnde O rganisation an

sich selbst haben, um nicht zuletzt das Ver-

trauen der Zuwendungsgeber in die eigene

Redlichkeit zu gefährden.

Fazit
Um rechtliche Komplikationen bei der

Verwendung von Spenden zu vermeiden,

so llte die steuerbegünstigte Körperschaft

• keine zu enge Zweckbindung der Spen-

de akzeptieren, wenn die zweckentspre-

chende Verwendung nicht sichergestellt

werden kann;

• mit dem Spender rechtzeitig  eine even-

tuelle Umwidmung der Spende abklären;

• bei einem maßnahmenbezogenen Spen-

denaufruf keine zu konkreten Angaben

zum Verwendungszweck machen;

• „ im Kleingedruckten“  klarstellende recht-

liche Hinweise geben, die nach Bedarf

eine flexible Verwendung eingenomme-

ner Spendengelder für die Zwecke der

O rganisation erlauben.

Dr. Christoph Mecking

Beratungsservice

Sie haben ein rechtliches Pro-

blem und möchten den Bera-

tungsservice des Rechtsaus-

schusses in Anspruch neh-

men? Mitg lieder erhalten

beim DFRV eine kostengüns -

tige Beratung durch die Juri-

sten des Rechtsausschusses.

Weitere Informationen finden

Sie unter www.fundraisingver-

band.de -> Arbeitsgruppen 

-> Fachausschüsse Recht.


